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Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB 

ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG GEMÄß § 10a BAUGB ZUM VORHABENBEZOGENEN 

BEBAUUNGSPLAN NR. 8 „SOLARANLAGE SEELINGSTÄDT“ DER STADT TREBSEN 

Gemäß § 10a BauGB ist dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 8 „Solaran-

lage Seelingstädt“ der Stadt Trebsen eine zusammenfassende Erklärung beizufü-

gen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öf-

fentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem vorhabenbezogenen Bebauungs-

plan berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung 

mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 

gewählt wurde. 

 

Chronologie des Verfahrens 

Aufstellungsbeschluss      24.09.2019 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung   11.11.2019 bis 13.12.2019 

(gemäß § 3 Abs. 1 BauGB) 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden    

u. sonstiger Träger öffentlicher Belange  11.11.2019 bis 13.12.2019 

(gemäß § 4 Abs. 1 BauGB)   

Entwurfsbeschluss      28.04.2020 

Öffentliche Auslegung     20.05.2020 bis 30.06.2020 

(gemäß § 3 Abs. 2 BauGB)  

Beteiligung der Behörden und     

sonstiger Träger öffentlicher Belange   15.05.2020 bis 19.06.2020 

(gemäß § 4 Abs. 2 BauGB) 

Abwägungsbeschluss           18.08.2020 

(gemäß § 4 Abs. 2 BauGB) 

Satzungsbeschluss                                  18.08.2020 
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Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB 

Anlass der Planaufstellung 

Die SUNfarming GmbH hat am 02.07.2019 für das Areal der Konversionsfläche 

südwestlich der Stadt Trebsen/Mulde OT Seelingstädt die Aufstellung eines vor-

habenbezogenen Bebauungsplans für die Errichtung und den Betrieb von Ener-

gieerzeugungsanlagen auf der Basis solarer Strahlungsenergie einschließlich der 

erforderlichen Nebenanlagen beantragt.  

Durch die bisherige Nutzung als Stallanlage mit Bodenfundamenten ist der Pla-

nungsraum als wirtschaftliche Konversionsfläche anzusehen. 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen gelten nicht als privilegierte Vorhaben im Sinne 

von § 35 BauGB. Entsprechend fordern die gesetzlichen Regelungen die Aufstel-

lung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans, weil regelmäßig anzunehmen 

ist, dass Freiflächen-Photovoltaikanlagen auch als sonstige Vorhaben im Außen-

bereich unzulässig wären und die Beeinträchtigung öffentlicher Belange nicht 

gänzlich auszuschließen ist. 

Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen des allgemeinen Klimaschutzes 

dient der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit der Schaffung der planungs-

rechtlichen Grundlagen für die Erzeugung erneuerbarer Energien darüber hinaus 

auch der Minderung des CO2-Ausstoßes und trägt so zur Mitigation des globalen 

Klimawandels bei. 

Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2017) soll bis zum Jahr 2025 ein 

Anteil der erneuerbaren Energien von mindestens 40 - 45 % am Bruttostromver-

brauch erreicht werden. Bis spätestens 2050 wird ein Anteil von mindestens 80 % 

der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien am Stromverbrauch angestrebt. 

Die planungsrechtliche Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes mit der 

Zweckbestimmung „Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ 

sieht die Stadt Trebsen als wichtigen Beitrag zur Erreichung der klima- und ener-

giepolitischen Zielsetzung der Bundesregierung.  

Der Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 8 „So-

laranlage Seelingstädt“ der Stadt Trebsen OT Seelingstädt wurde am 24.09.2019 

durch den Stadtrat der Stadt Trebsen gefasst.  
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Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB 

Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange: 

Für die Umweltbelange wurde gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung 

durchgeführt, in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt worden 

sind. Diese Belange wurden im Umweltbericht gemäß § 2a BauGB als gesonderter 

Teil der Begründung zum Bebauungsplan dargelegt. 

Die eingehende Prüfung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens auf die zu-

sammengefassten Schutzgüter ergab, dass mögliche Beeinträchtigungen nicht die 

Erheblichkeitskennwerte überschreiten. 

Die Prüfung der Wirkung des Vorhabens auf die Schutzgüter im Geltungsbereich 

ergab, dass diese nicht erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden. 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind nach der Prüfung als nicht 

erheblich zu bewerten. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschriebe-

nen und bewerteten Schutzgüter kann nicht festgestellt werden. 

 

Art und Weise der Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Be-

hördenbeteiligung: 

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte 

in der Zeit vom 11.11.2019 bis 13.12.2019. Es wurde Gelegenheit zur Äußerung 

und Erörterung gegeben.  

Die Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 16.11.2018. Sie wur-

den aufgefordert, sich auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detail-

lierungsgrad der Umweltprüfung zu äußern.  

Anhand dieser Stellungnahmen wurden der Untersuchungsrahmen und der Detail-

lierungsgrad der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB festgelegt.  

Die formelle Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 erfolgte in der Zeit vom 

20.05.2020 bis 30.06.2020.  

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung lagen zusätzlich zum Planentwurf sowie 

Begründung mit Umweltbericht und Anhängen folgende Informationen zu den 

nach Einschätzung der Stadt wesentlichen umweltrelevanten Belangen vor, die 

eingesehen werden konnten: 
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Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB 

Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten und Begründung der 

gewählten Planvariante 

Die vorangegangenen Nutzungen der Flächen erzeugen eine gewisse Vorbelas-

tung des gewählten Standortes. 

Ein Anschluss an das öffentliche Straßenverkehrsnetz besteht bereits. Weitere 

Verkehrsflächen sind für das Vorhaben nicht erforderlich. 

Negative Beeinflussungen anderer, nicht als wirtschaftliche Konversionsfläche er-

fasste Standorte konnten so vermieden werden. 

Die Anlage verzichtet auf die Umsetzung fossiler Energieträger zu Gunsten der 

Erzeugung von Solarenergie. Der erzeugte Strom soll in das öffentliche Versor-

gungsnetz eingespeist werden. 

 

Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Alle übergeordneten Planungsziele und die Entwicklungsziele der Stadt Trebsen 

wurden innerhalb des Bauleitplanverfahrens berücksichtigt. 

Am 24.09.2019 hat die Stadt Trebsen den Aufstellungsbeschluss für den vorha-

benbezogenen Bebauungsplan Nr. 8 „Solaranlage Seelingstädt“ der Stadt Trebsen 

gefasst.  

Ziel des o.g. Bebauungsplans soll sein, durch Festsetzung eines sonstigen Son-

dergebietes „Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ gemäß   

§ 11 Absatz 2 BauNVO die Realisierung und den Betrieb einer Freiflächenphoto-

voltaikanlage einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen planungsrechtlich zu 

ermöglichen und die Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom zu sichern. 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasst 

eine Fläche von 1,1 ha.  

Innerhalb des festgesetzten Baufeldes sollen Modultische mit Photovoltaikmodu-

len in parallelen Reihen installiert werden. Die Module werden mit einer Nei-

gungsausrichtung von ca. 20 - 25° gegen Süden platziert. Mittels Klemmen wer-

den sie an dem Untergestell befestigt. Die einzelnen Tische werden auf starre 

Trägergestelle aus Leichtmetall montiert. Diese werden in den unbefestigten Un-

tergrund gerammt, bzw. gedübelt. Die Module werden zu Strängen untereinander 

verkabelt, welche gebündelt an dezentrale Wechselrichter angeschlossen werden. 

Der Kabelgraben, der dazu benötigt wird, hat eine Breite von 0,50 m und eine 

Tiefe von bis zu 0,80 m. Die verschiedenen Horizonte werden beim Aushub ge-

trennt gelagert und nach der Verlegung der Kabel auch getrennt nach Bodenarten 

wieder verfüllt. 
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Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB 

Die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes wurden bei der 

Aufstellung des Bebauungsplans berücksichtigt. Es erfolgte eine ausführliche Be-

standserfassung der Schutzgüter und eine Bewertung der zu erwartenden Aus-

wirkungen des Vorhabens auf die verschiedenen Schutzgüter.  

Die eingehende Prüfung der Umweltverträglichkeit der Planung auf die zusam-

mengefassten Schutzgüter ergab, dass mögliche Beeinträchtigungen nicht die 

Erheblichkeitskennwerte überschreiten. 

Der Stadtrat der Stadt Trebsen hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 8 

„Solaranlage Seelingstädt“ der Stadt Trebsen mit Stand Juli 2020 am 18.08.2020 

als Satzung beschlossen. Die Begründung einschließlich Umweltbericht mit Stand 

von Juli 2020 wurde am 18.08.2020 gebilligt. 

 


